
Das Bezirksgericht hat im vorliegenden Fall diese 
Untreuehandlungen zutreffend als im Fortsetzungszu
sammenhang stehend festgestellt, da die hierfür not
wendigen Voraussetzungen vorliegen, insbesondere die 
Gleichartigkeit des verletzten Objekts. Somit stellen sich 
die fortgesetzt begangenen Verbrechen des Angeklagten 
im Rechtssinn als eine Handlung dar, die zwei Gesetze 
(§ 266 Abs. 2 StGB und § 2 Abs. 1 VESchG) verletzt. Es 
kommt daher hier § 73 StGB zur Anwendung (vgl. OG, 
Urt. vom 14. Mai 1952 — NJ 1952 S. 369/370).

Dabei sei in diesem Zusammenhang darauf hinge
wiesen, daß, wenn nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
vom 2. Oktober 1952 Verbrechen gegen §§ 1 und 2 
VESchG z. B. durch Diebstahl, Unterschlagung, Betrug 
begangen werden, keine Tateinheit eines Verbrechens 
gegen § 1 VESchG mit § 242 StGB bzw. §§ 246, 263 
StGB angenommen werden darf. In diesem Fall liegt 
nur ein Verbrechen gegen § 1 VESchG vor.

Der Angeklagte hätte also wegen fortgesetzten Ver
brechens nach § 2 Abs. 1 VESchG in Tateinheit mit § 266 
Abs. 2 StGB und § 246 StGB verurteilt werden müssen, 
wobei gemäß § 73 StGB die Strafe aus § 2 Abs. 1 
VESchG zu entnehmen gewesen wäre.

Das angefochtene Urteil verletzt das Gesetz durch 
Nichtanwendung des § 2 Abs. 1 VESchG; es war daher 
aufzuheben.

§§. 1, 2 Abs. 2 Buchst, b des Gesetzes zum Schutze des 
Volkseigentums (VESchG); § 73 StGB.

1. Zum Begriff „Gruppe von Personen“ im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Buchst, b VESchG.

2. Zur Frage der Tateinheit im Verhältnis zwischen 
§ 1 Abs. 1 VESchG und § 1 WStVO.

OG, Urt. vom 12. Februar 1953 — 2 Ust III 19/53.

Aus den G r ü n d e n :
Das Bezirksgericht verkennt die Bedeutung des § 2 

Abs. 2 Buchst, b VESchG. Werden Verbrechen des § 1 
VESchG von einer Personengruppe begangen, so ist der 
Angriff auf das gesellschaftliche Eigentum besonders 
gefährlich. Das Gesetz vom 2. Oktober 1952 sieht daher 
für derartige Verbrechen einen besonderen Strafrahmen 
vor. Dabei spielt es für die Gefährlichkeit dieser Ver
brechen keine Rolle, wie die Personen bei diesen Ver
brechen Zusammenwirken und beteiligt sind. Das geht 
klar aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 2 Buchst, b VESchG 
hervor. Es heißt dort nicht, daß die Gruppe von Per
sonen g e m e i n s c h a f t l i c h  im Sinne des § 47 StGB 
handeln muß, sondern nur, daß die Verbrechen des § 1 
durch eine Gruppe von Personen begangen sein müs
sen. Sobald also die Beteiligung mehrerer Personen an 
einem Verbrechen gegen § 1 VESchG, sei es durch Mit
täterschaft (§ 47 StGB), Anstiftung (§ 48 StGB) oder 
Beihilfe (§ 49 bzw. § 257 Abs. 3 StGB), festgestellt wor
den ist, muß auch § 2 Abs. 2 Buchst, b VESchG ange
wendet werden. Dabei ist es für den Begriff der 
„Gruppe“ im Sinne dieses Gesetzes ausreichend, wenn 
zwei Personen beteiligt sind ...

Der Berufung kann insoweit nicht gefolgt werden, als 
die Verurteilung in Tateinheit mit § 1 WStVO bean
standet wird.

Zutreffend hat das Gericht in dem angefochtenen Ur
teil ausgeführt, daß das Gesetz vom 2. Oktober 1952 
und § 1 WStVO verschiedene Objekte schützen. Das 
Gesetz vom 2. Oktober 1952 schützt das gesellschaft
liche Eigentum und § 1 WStVO die Durchführung der 
Wirtschaftsplanung bzw. die Versorgung der Bevölke
rung. Die Anwendung des einen Gesetzes schließt die 
des anderen nicht aus.

Im vorliegenden Fall sind durch eine Handlung so
wohl das Volkseigentum als auch die Durchführung der 
Wirtschaftsplanung angegriffen worden und daher 
gleichzeitig §§ 1, 2 Abs. 2 Buchst, b VESchG und § 1 
Abs. 1 Ziff. 3 WStVO verletzt; es liegt Tateinheit (§ 73 
StGB) vor ...

Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die Tateinheit sich 
aus der Verletzung zweier strafrechtlich besonders ge
schützter Objekte herleitet. Bei durch Diebstahl, Unter
schlagung, Betrug, Untreue und Urkundenfälschung be
gangenen Handlungen gegen §§ 1 und 2 VESchG liegt 
Tateinheit mit einem Verbrechen gegen § 242 StGB bzw. 
§§ 246, 263, 266 und 267 StGB nur dann vor, wenn eine 
fortgesetzte Handlung abzuurteilen ist, die die Zeit

spanne vor und nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
vom 2. Okober 1952 umfaßt (vgl. OG, Urt. vom 5. Fe
bruar 1953 — 2 Ust III 15/53).1)

§ 51 StGB; § 200 StPO.
Zur Frage der Aufklärungspflicht bei der Prüfung der 

Voraussetzungen des § 51 StGB.
OG, Urt. vom 5. Februar 1953 — 2 Zst II 3/53.

Am 8. März 1952 besuchte der Angeklagte gemeinsam mit 
seiner Ehefrau und seinen Eltern ein Bockbierfest im Orte K. 
Als sie sich nach Mitternacht bereits auf dem Heimweg be
fanden, kehrte der Angeklagte plötzlich noch einmal um und 
ging in die gleiche Gaststätte zurück. Getränke wurden dort 
aber nicht ausgeschenkt, da inzwischen Polizeistunde geboten 
war. Gegen 3.00 Uhr begab er sich mit seinem Nachbarn, dem 
Zeugen T., auf den Heimweg. Er fand die Haustür verschlossen 
vor und stieg zunächst durch das Fenster in den Pferdestall ein. 
Da er dort kein Heu fand, verließ er ihn auf dem gleichen Wege, 
um auf den Hausboden zu steigen. Von diesem Zeitpunkt ab 
will der Angeklagte sich an nichts mehr erinnern können und 
gibt an, er habe sich erst auf einer Treppe sitzend wiederge- 
gefunden, Rauchgeruch verspürt und bemerkt, daß er verletzt 
sei. Das Bezirksgericht stellt jedoch fest, daß er von dem Haus
boden in das Wohnzimmer ging, Streichhölzer an sich nahm, in 
die. Waschküche ging, eine Lötlampe ergriff und mit dieser auf 
den Heuboden stieg. Dort goß er das in der Lötlampe befind
liche Benzin aus und zündete es an. Dann lief er weg. Die 
Zeugin Hertha K. stellte den Brand fest. Da der Angeklagte, 
der inzwischen vermißt wurde, mit der Ortsfeuerwehr nicht 
erschien, obwohl er deren Kommandeur war, trat der Verdacht 
auf, daß er den Brand gelegt hatte. Durch den Brand wurden 
etwa 100 Ztr. Heu und 100 Ztr. Stroh vernichtet. Weiter wurden 
das Wirtschaftsgebäude und ein Schwenkkran schwer beschä
digt.

Nach Einholung eines psychiatrischen Gutachtens hat das Ge
richt verminderte Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten an
genommen und den § 51 Abs. 2 StGB angewendet.

Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Re
publik hat die Kassation dieses Urteils beantragt. Er rügt 
mangelnde Aufklärung des Sachverhalts.

Der Kassationsantrag hatte Erfolg.
A u s d e n G r ü n d e n :

Das Bezirksgericht hat den Behauptungen des Ange
klagten, daß er sich an die Brandlegung nicht mehr 
entsinnen könne, geglaubt. Es hat sich dabei dem ner- 
venärztlichen Gutachten des Sachverständigen ange
schlossen, das den folgenden Inhalt hat: Der Angeklagte 
sei ein völlig gesunder und intelligenter Mensch. Zur 
Zeit der Tat sei er zweifellos „ang°heitert“ gewesen, 
doch sei dem Alkoholgenuß für die Begehung der Tat 
nicht die entscheidende, sondern nur eine mitauslösende 
Rolle beizumessen. Der Sachverständige glaubt jedoch 
aus den Aussagen des Angeklagten schließen zu müssen, 
daß dieser durch die (zwischen ihm als Pächter und 
seinem Onkel als Eigentümer des Inventars) lange be
stehende seelische Spannung und Gereiztheit, durch die 
verschlossene Haustür und den vorausgegangenen Al
koholgenuß in einen psychischen Ausnahme- und Däm
merzustand geraten sei, in dem er seine Handlungen 
nicht mehr voll zu kontrollieren vermochte. Das Gut
achten stützt sich also nur auf die eigenen Angaben des 
Angeklagten.

Das Bezirksgericht ebenso wie der Sachverständige 
haben dabei die Angaben des Angeklagten in der 
Hauptverhandlung völlig außer acht gelassen. Der An
geklagte ist nicht etwa nach Hause gekommen und hat 
sofort, nachdem er festgestellt hatte, daß die Haustür 
verschlossen war, in blinder Wut den Brand gelegt. Er 
ist vielmehr zurückgegangen, um bei seinem Freund zu 
übernachten; diesen Entschluß hat er jedoch nicht aus
geführt, weil er nicht an dem ihm entgegenkommenden 
Volkspolizeiangehörigen F. Vorbeigehen wollte. Er ist 
deshalb wieder umgekehrt, um im Pferdestall zu schla
fen. Da dort jedoch kein Heu war, stieg er mit Hilfe 
einer Leiter durch das Fenster in das Haus. Sein Vor
haben, im Ofen des Wohnzimmers Feuer zu machen, 
scheiterte, da er kein Holz vorfand. Auf alle diese Ein
zelheiten kann sich der Angeklagte genau besinnen, 
auch auf das, was er nachher getan hat; nur hinsichtlich 
der Brandlegung selbst verläßt ihn angeblich sein Er
innerungsvermögen.

Das Bezirksgericht hat sich nur von den Angaben des 
Angeklagten leiten lassen, ohne die Unglaubwürdigkeit 
dieser Angaben zu berücksichtigen. Demgegenüber kann 
auch das Sachverständigengutachten nicht durchgreifen, 
da es ebenfalls nur auf den Angaben des Angeklagten 
beruht. Kennzeichnend für die Unglaubwürdigkeit der 
Darstellung des Angeklagten über seine „Erinnerungs
störung“ ist, daß keinerlei Anhaltspunkte für eine Er
krankung des Angeklagten, die derartige Bewußtseins- *
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